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Aktenzeichen: 
3 Ca 524/20 

/ Abschrift 

Prozessbevo.lmächtigte/r: 

In dem Rechtsstreit  

Verkündet am: 
08.09.2020 

Lahaye, 
Justizbeschäftigte 
· als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

. ............ . ..

- Klägerin

!DGB Rechtsschutz GmbH Büro Kaiserslautern,
handelnd durch Rechtssekretär Schmutzler, Richard
;Wagner-Straße 1, 67655 Kaiserslautern 

gegen 

- Beklagte -

hat die 3. Kammer des Arbeit�gerichts Kaiserslautern auf die mündliche 
Verhandlung vom 8. September 2020]durch den Richter am Arbeitsgericht  als 
Vorsitzenden und den ehrenamtlichen Richter  und den ehrenamtlichen 
Richter  als Beisitzer für Recht erkannt: 

1. Es wird festgestellt,: dass das beklagte Land verpflichtet ist, der
Klägerin ab September 2019 eine Vergütung nach Entgeltgruppe

. 9a TV EntgO-L zu zahlen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
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3. Der Wert des Streitgegenstandes wird.auf 14.400,00 Euro festge-
setzt. · · 

,-,, 
',_, 

Tatbestand 

Die Parteien streiten sich Ober die Eingruppierung der Klägerin. 

Die am 1.1.12.1958 geboreneXlägerin ist seit 01.02.2007 beider Beklagten als pä
dagogische Fachkraft in der Förderschule A. in K. mit einem 
Vertrag von 32,67 Stunden , (Vollzeit 38,5 Stunden) beschäftigt: Sie ist staatlich an-

' ' 

erkannte Erzieherin (BI. 10 d.!A.), Der Arbeitsvertrag (BI. 7 ff. d. A.) verweist für d.ie 
Eingruppierung auf die Richtlinien der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder über 
die Eingruppierung der angestellten beschäftigten Lehrkräfte in der jeweils gelten
den Fassung. Die Klägerin wwrde in der Entgeltgruppe 8 TVL eingruppiert. Die spä
teren .Tarifverträge bzw. nadh Einführung der Richtlinie zur Eingruppierung von 
Lehrkräften im Januar 2012 hätte für die Klägerin die Möglichkeit bestanden, auf 

' ' 
1 

Antrag in die Entgeltgruppe 9* übergeleitet zu werden. Zunächst war diese Möglich
keit bis 31.12.2012 gegeben:und später noch einmaLbis 30.07.2017. Die Klägerin 
stellte keinen entsprechenden Antrag innerhalb dieser Fristen. 

' ' 
' 

Am 25.02.2020 beantragte die Klägerin die Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 
9a, was die Beklagte unter Hrnweis auf die Antragsfrist am 27.03.2020 ablehnte (BI. 
12 d. A.). 
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Rechtsanwälte oder eine de� vorher bezeichneten Organisationen können sich 
selbsf vertreten. 

 

Hinweis: 
Bei Einreichung in schriftlicher Form werden von der Berufungsbegründungsschrift 
zwef zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter erbeten. 

Beglaubigt: 

Es wir.d beglaubigt, dass der Inhalt der Abschrift mit 
der Urschrift übereinstimmt. 

 
J ustlzbeschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 




